
Familienzulagen rund um Italien 

Welche Mitarbeitenden betrifft diese Information? 

Ihre Arbeitnehmer, deren Kinder in Italien leben. 

Vorgehen bei einer Neuanmeldung? 

Bei der Geburt des Kindes sollte in Italien ein Antrag auf den Assegno unico e universale für 

unterhaltsberechtigte Kinder bei der INPS gestellt werden. 

Für die Zulagen in der Schweiz muss eine Familienzulagen-Anmeldung und auch der Auszug vom 

detaillierten Cassetto previdenziale del cittadino des anderen Elternteils eingereicht werden. 

Zusätzlich bitten wir um eine Kopie des in Italien gestellten Antrag auf den Assegno unico e 

universale. 

Vorgehen bei einer Weiterführung der Differenzzahlung? 

Der andere Elternteil, welcher in Italien arbeitet und bereits einen erfolgreichen und gültigen Antrag 

auf den Assegno unico e universale für unterhaltsberechtigte Kinder gestellt hat, muss zu Beginn des 

neuen Jahres keinen neuen Antrag mehr stellen. Stattdessen bleibt die Erneuerung des ISEE 

(Indikator zur Einkommens- und Vermögenslage) bis Ende Februar des laufenden Jahres 

obligatorisch, um den vollen Betrag in Anspruch nehmen zu können. 

Für die Berechnung der internationalen Differenzzahlungen werden wir ausschliesslich den vollen 

Betrag des Assegno unico e universale heranziehen, oder, falls der ISEE nicht erneuert wurde, den im 

italienischen Recht vorgesehenen Höchstbetrag. Wir bitten um Einreichung der Bestätigung der 

Erneuerung des ISEE. 

Welche Zulage wird von der Schweiz ausbezahlt? 

Seit der Gesetzesänderung in Italien per 01.03.2022 haben im Prinzip alle Familien mit 

unterhaltspflichtigen Kindern und Wohnsitz in Italien Anspruch auf die italienischen Familienzulagen. 

Ist ein Elternteil in der Schweiz erwerbstätig, gilt jedoch der Artikel 68 VO (EG) 883/04 hinsichtlich der 

Prioritätsregeln beim Zusammentreffen von Familienleistungen mehrerer Länder. 

Anspruch auf volle Zulagen in der Schweiz: 

 Die vollen Zulagen aus der Schweiz werden ausgerichtet, wenn es keinen erwerbstätigen 
Elternteil in Italien gibt.

 Wenn das Kind das 21. Altersjahr erreicht hat, sofern es sich noch in Ausbildung befindet. 

Anspruch auf internationale Differenzzulagen aus der Schweiz: 

 Die Differenzzulagen aus der Schweiz werden ausgerichtet, wenn es einen erwerbstätigen

Elternteil in Italien gibt und für das Kind Anspruch auf den Assegno unico e universale in

Italien besteht.

Der Anspruch auf den Assegno unico e universale wird in Stichproben mit der italienischen Behörde 

geprüft. Bei Falschangaben wird der Anspruch auf die Schweizer Familienzulagen neu geprüft und 

rückwirkend korrigiert. 

Wann erfolgt die Auszahlung? 

Die internationale Differenzzahlung erfolgt rückwirkend jeweils halbjährlich (ca. Januar/Juli). 

Volle Zulagen werden monatlich ausgerichtet. 

Welche Unterlagen sollen eingereicht werden? 

Wir benötigen folgende Unterlagen: 

- Auszug vom detaillierten Cassetto previdenziale del cittadino des anderen Elternteils als

Nachweis für den Bezug von Kindergeld in Italien. Der Name der begünstigten Person, der

Betrag, das Datum der Überweisung und die Anzahl der Kinder, für die der Assegno unico e

universale gewährt wird, müssen ersichtlich sein. Wir werden den Auszug zweimal pro Jahr

verlangen, Ende Juni und Ende Dezember. Die Mitarbeitenden können diesen gerne immer von

sich aus vorab übermitteln. Zusätzlich benötigen wir noch einen Nachweis, dass der ISEE

erneuert wurde.

Pfingstweidstrasse 102 
Postfach 42 
8037 Zürich 

www.ak-swissmem.ch 
info@ak-swissmem.ch 

T 044 388 34 34 Zürcher Kantonalbank 
IBAN CH45 0070 0110 0016 7770 7 
Clearing 700 



Hier ein Beispiel für einen Auszug des Cassetto previdenziale del cittadino: 

- Darüber hinaus sind Ihre Mitarbeiter gebeten, uns für Kinder ab 16 Jahren eine aktuelle

Ausbildungsbestätigung zukommen zu lassen.

- Bei Neuanmeldungen benötigen wir jeweils auch den gültigen Antrag auf den Assegno unico e

universale.

Welche Änderungen sind uns mitzuteilen? 

Wir weisen explizit auf die Meldepflicht betreffend Änderungen der für die Leistungsansprüche 

massgebenden Verhältnisse wie Änderung der Wohnsituation, Arbeitstätigkeit des anderen Elternteils 

und des Zivilstands hin (vgl. Art. 31 Abs. 1 ATSG). Es ist wichtig, sowohl uns als auch der INPS alle 

Änderungen umgehend zu melden. Diese Angaben sind massgebend für die Festsetzung der 

Leistung und verhindern erhebliche Korrekturen und somit auch Rückforderungen. Auf der Rückseite 

unseres Familienzulagenentscheides finden Sie alle Änderungen, welche uns gemeldet werden 

müssen. 
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